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 Leasing mit Restwertabsicherung 

Zweck Verkaufsunterstützung für den Partner durch vollständige Übernahme 
des Restwertrisikos durch LEASETEQ für definierte Leasingverträge. 
Der Partner kann attraktive Leasingkonditionen anbieten, ohne das Ri-
siko sinkender Fahrzeugwerte zu tragen. 

Wesentliche Merkmale 
(Änderungen ggü. Standard) 

Mit Restwertabsicherung: 
• Rückkaufpflicht des Partners entfällt 
• Keine Rückkaufvereinbarung erforderlich 
• LEASETEQ übernimmt Rücknahme und Vermarktung; keine Mehr-

kosten für den Partner 
Alle übrigen Bestimmungen (Provisionen, Minimalstandards, Haftung 
etc.) bleiben unverändert.  

Operative Umsetzung • Beantragung: Partner beantragt aktiv im Händlerportal pro Finanzie-
rungsvertrag. 

• Reporting: Quartalsweise Übersicht der abgedeckten Fahrzeuge 
(inkl. VINs). 

• Fahrzeugrücknahme bei Vertragsende: LEASETEQ nimmt das Fahr-
zeug zurück und vermarktet es mehrstufig. Das Fahrzeug wird zuerst 
dem Partner zum marktkonformen Einkaufspreis angeboten. 

Geltungsbereich & 
Einschränkungen 

Eingeschlossen sind alle Fahrzeugtypen und Standard-Leasingverträge 
mit Standard-Referenzzinssatz.  
Ausgeschlossen sind Einzelgeschäfte mit individuell verhandelter Zins-
satzstruktur ausserhalb der Standardlogik, Verträge mit individuell defi-
niertem Restwert sowie mit Sonder-Referenzzinsprogrammen. Für 
ausgenommene Finanzierungen gelten die Standardregelungen inkl. 
Rückkaufpflicht. 

Kommerzielle 
Rahmenbedingungen 

Provisionslogik (Basisprovision + Subvention/Provision bei Abwei-
chung vom Referenzzinssatz); Keine Mehrkosten für den Partner 

Gültigkeitszeitraum Gültig bis auf Widerruf oder Ersatz durch aktualisierte Version. 

Rechtlicher Hinweis Dieses Informationsblatt ist integraler Bestandteil der Partnerschafts-
vereinbarung. Bei Widersprüchen gehen die Regelungen der Partner-
schaftsvereinbarung vor, soweit sie in diesem Informationsblatt nicht 
ausdrücklich abweichend und zeitlich begrenzt geregelt sind. 

 


